
	

Geschäftsstelle Fachgremium Rechtspsychologie der TransMIT GmbH 
Christin Furchtmann | Marienstraße 30 | 10117 Berlin |  
Tel. +49 (0)30 88 91 28 36| Fax +40 (0)30 28 04 77 19 

E-Mail rechtspsychologie@zwpd.transmit.de | http://www.rechtspsychologie-weiterbildung.de 
	

Bestätigung  
	
über die Beratung von Gutachten im Rahmen der Weiterbildung zum Fachpsychologen bzw. 
zur Fachpsychologin für Rechtspsychologie BDP/DGPs (§ 4.4 aus der Ordnung für 
Weiterbildung Rechtspsychologie vom 14.07.2014; s.u.) 
 
 
für: _____________________________________________     (Antragsteller/-in) 
 
von _____________________________________________     (Berater/-in) 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, __________________________ ,  
 
Herrn/Frau ____________________________  
 
die erfolgreiche Teilnahme an der Beratung folgender Gutachten im Sinne der o. g. 
Weiterbildung: 
 
 Titel 
Gutachten 1  

Gutachten 2  

Gutachten 3  

 
Der Beratungsumfang betrug pro Gutachten mindestens 10 Unterrichtseinheiten (aufgeteilt 
auf zwei Termine) 
 
 
Ort, Datum _______________________________________ 
 
 
Unterschrift _______________________________________ 
 

§ 4.4  Einzelsupervision 
 

Für die ersten zwei im Zuge der Weiterbildung erstellten Gutachten sowie für ein weiteres der übrigen Gutachten, das vom 
Weiterbildungskandidaten nach Maßgabe eines erhöhten Schwierigkeitsgrades selbst ausgewählt wird, erfolgt zusätzlich 
zur Fallbesprechung im Fachteam eine Einzelsupervision durch einen für das jeweilige Gebiet besonders erfahrenen 
Supervisor. Durch die enge Betreuung soll der Einstieg in eigene Fallbegutachtungen erleichtert, Anfängerfehler vermieden 
und von Beginn an eine hohe Qualität der Gutachten sichergestellt werden. Die Supervision dieser Fälle erfolgt jeweils 
mindestens an zwei Terminen, wobei der erste Termin noch in der Phase der psychodiagnostischen Hypothesenbildung und 
Datenerhebung und ein zweiter Termin nach Vorliegen eines Gutachtenentwurfs, aber noch vor seiner Abgabe vorzusehen 
ist. Der Gesamtumfang der Einzelsupervision beträgt mindestens 30 Einheiten à 45 Min., die ordnungsgemäße 
Durchführung der Einzelsupervision ist durch den Supervisor zu bestätigen. 


